
418 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses 
für Verfassungs- und RechtsangelegeD.1lei ten 

über den Antrag ~er Bundesräte Porges und Gen:, betreffend 
Novellierung des Bundesgesetzes über die Miete von wohnungen 
und Geschäftsräumlichkeiten (2. Mietrechtsände~ungsgesetz) 

(10/A-BR/70) 

Die Bundesräte Porges und Gen. haben in der Sitzung des 
Bundesrates vom 13. Juli 1970 den gegenständlichen selbständigen 
Antrag im Sifl...ne des § 14 GO. eingebracht und damit begründet', 
daß die folge schweren Auswirkungen des Nietrechtsänderungsge

setzes 1967 gemildert werden sollen. 
Als erste I1aßnahme sieht der Gesetzentwurf eine Senkung 

des 11ietzinses für ,Geschäftslokale vor, die verhindern soll, 

daß Inhaber von KJein- und .Mittelbetrieben infolge des hohen 
11ietaufwandes zur Betriebsauflösung gezwungen werden. 

\-Jeit,ers enthält die Vorlage im Interesse des Leistungsver
mögens der 11ieter eine Neugestaltung des § 7 des rüetengesetzes. 
Danach soll eine Erhöhung des Hauptmietzinses höchstens nur bis 
zum 7-fachen für die Dauer von 10 Jahren bzw. bi's zum 6-fachen 

für die Dauer von 15 Jahren zulässig sein. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 
hat .dEm vorliegenden Antrag in seiner Sitzung vom 17. Juli 
1970 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich 
außer dem Berichterstatter die Bundesräte Bürkle, Dr. Brugger, 
Dr. Gasperschitz, HOfmann-Helleilhof, Forges, Dr. Schambeck, 
Dr. Iro, Dr. Skotton und Seidl sowie der Bundesminister für , -
Justiz Dr. Broda. 

Es wurde mit Stimmenmehrheit beschlossen, den Antrag 
. ' 

unter Berücksichtigung der vom Berichterstatter beantragten 
, Abänderungen dem Hohen Hause zur Annahme zu empfehlen. 
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Als ErgebEi s seiner BerR"CU!lg stellt Gorni t der ./l..usschuB 

.für- VeIffassungs~ ur1cl Rechtsangelegen!1e:i. te11 den .A_ntra.~, ·der 

Bundesrat 1;:olle folgenden GesetzesaIltre.g im Sinne des Art. 41 

Abs. 1 B.-VG. beschließen: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom 60 •• 0 .. , mit dem das :Bundesgesetz über 

die Iiiete von vJohn1L."lgen und Ge schäftsräumlichkei ten'j BGBI c 

Nr.. 210/'1929) in der geltenden Fassung, E8uerlich geänder·t 

wird (20 1\1ietrechtsänderungsgesetz) .. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das BUGdesge,setz über die l'hete von Hohnur1f;en l.md Ge·-

in der geltenden 

1. § 2 Abs. 1 lit. a erhilt folgenden ~ortlaut: 

Ir '::1) a 11-8 d.üffi I-Ia·1Jp-!~Jniet; Zi.IJ.S., cleT~, CJJJ.f' d[':l~~ J (1h1' ~3::eT'eC}lrle·t, 

fü::c 1ilollnungcn "I i3, für Ge schi:iItsri:J.umlichke i ten ab 

2 E, vom 1.1.1969 bis 31.12.1970 
und ab jede KTone des ,Je.hresmiet-

2. § 7 Abs~ 1 erh~lt folgenden Wortlaut: 

ZJr ordnu~gsmtißigen Erhaltung des Hauses 

en einschließlich ~os Erfordernisses 

rLac.~~ § 6 }\.Of3.r 3 8.u.ch lJJ.l.te~r IIe:ral1Zioll!~nfj der J~ich t Zll dell 

genannten Zwecken verwendeten Teile der Eau.ut-". 
miet zirlS8 elle .SlJ.lllI18 clel' -rJOTl (lel1 T~liet;e:r~ll Z~l erlt~r=Lc11-t~enden 

Abs. '1 

recflIlungspflichtigen '1'2i10 der frei vGreinbarten IJüetzinse 

(§16) und de:c. entsprechend verv:L<--,lf&chten (§ 2 j~bs. 1 11 t. a) 

JahresmietviF:;rte nich-c vermieteter oder nicht unter l'Iieter·-

sch1J.tz stehender I 1eil8 de S ::.iause s (§ L~ 

kcLnn zur Deckung dSfö hl be ijr--cl{!;€:3 Z1tli.scilel1 deUl V(:I-'Ulie ter 

und den It:Letern eine Vc;re :J8::':'UEg geschlossen v:erden, sofern 

3icb die Hauutmietzinse w~ 'rslld eines 15-j~hrigen Auf-

te:lluDgszeitraumes ni.clri:; . er das G-f8.che, b7J't;. 'oei eiEem 
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10-jährigen Auf teilungs zeitraumes nicht über das 7-fache 

des Jahresmietzinses (Jahresmiet.tlertes) Tür 191 Ll er-

hahen; an diese Vereinbarung sind alle Mieter des Hauses 

gebunden, wenn der vereinbarung mindestens zwei Drittel 

der Mieter - berechnet nach der Zahl der im Zeitpunkt der 

Vereinbarung vermieteten Mietgegenstände - des Hauses 

zustimmen und eine im Verhältnis zum Jahresmietzins 

(Jahresmietvlert) für 1914 ( § 2 Abs. 1 li t. a) gleichmäßige 

Belastung aller Mieter des Hauses vorgesehen ist." 

3. § 7 Abs. 2 1. Satz erhält folgenden ,.vortlaut: 

" (2) Kommt eine Vereinbarung (Abs. 1) zur Deckung des 

Fehlbetrages für unbedingt not\'lendige Erhel tungsauslagen 

einschließlich des Erfordernisses nach § 6 Abs. 3 nicht 

zustande, so kann der Vermieter odBr mindestens 1/3 der 

Mieter bei Gericht eine Erhahung der Hauptmietzinse zur 

Deckung dieses Fehlbetrages begehren, sofern sich die 

Hauptmietzinse während eines 15-jährigen Aufteilungszeit

raumes nicht über das 6-fache bzw. bei einem 10-jährigen 

Aufteilungs·zeitraum nicht über das 7-fache des Jahres

mietzin:es (Jahresmietwertes) für 1C)1Ll.. erhahen. 1I 

4. § 7 Abs. 2 Lj .• Satz erhält folgenden \-lortlaut: 

"Handelt es sich um eine große Instandhaltungsarbeit 

(§ 6 Abs. 2), so ist der Zeitraum, inn~rhalb dessen die 

Auslage aus den Hauptmietzinsen zu decken ist, unter 

.Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage des Vermieters 

~nd der Gesamtheit der Mieter nach billigem Ermessen zu 

bestimmen; der Zeitraumdl.rf aber 10 bzw. 15 Jahre nicht 

übersteigen. 11 

5. § 8 Abs. 1 erhält folgend en ~vortlau t: 

" (1) Unterläßt es der Vermieter, . Arbeiten, die der ordnungs

mäßigen Erhaltung oder, sofern solche nicht erforderlich 

sind, der Verbesserung dienen (§ 6 Abs. 1),durchzuführen zu 
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lassen, obwohl die nicht zu den im § 6 Abs~ 1 genannten 

Zwecken verwendeten Teile der Hauptmietzinse einschließlich 

der verrechnungspflichtigen Teile der frei vereinbarten 

Mietzinse Deckung bieten oder zur Deckung dieser Erhaltungs

auslagen auf Grund einer freien Vereinbarung (§ 7 Abs. 1) oder 

einer Entscheidung des Gerichtes (§ 7 Abs. 2) die Er-
höhung der Hauptmietzinse zulässig ist, so kann jeder Mieter 

oder die Gemeinde bei Gericht beantragen, daß der Vermieter 

-zu deren Vornahme verhalten werde. 11 

6. § 9 Abs. 1, 2. Satz erhält folgenden Wortlaut: 

11 Er hat den f1ietern oder einem von irillen namhaft gemachten 

Bevollmächtigten am 1e Feber jedes Jahres eine Aufstellung 

über die Jahresmietzinse (Jahresmietwerte) für 1914 und die 
Aufzeichnung über, die tatsächlich vereinnahmten Hauptmietzinse 

einschließlich der verrechnungspflichtigen CL1eile der frei 

vereinbarten T1ietzillse und ihre Verwendung, soweit sie für 

die im § 6 Abs. 1 genannten Zwecke aufgewendet wurden, samt 

den dazugehör,igen Belegen zur Einsicht während der fo~genden 
drei Tage vorzulegen." 

Artikel 11 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes
minister für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für soziale Vervlal tung und dem Bundesminister für Bauten und 
Technik betraut. 

"lien, am 15. Juli 1970 

N 0 v a k 

Berichterstatter 
·Dr. Erika S e d a 
Obmannstellvertreter 

" 
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